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 Veröffentlicht am 24.11.1950

Norm

EO §7 Da

Rechtssatz

Wer einen Anspruch auf eine Rente in der Höhe des Reinertrages einer bestimmten Liegenschaft hat, kann nicht den

gemäß § 7 EO erforderlichen Nachweis über die Höhe der dem Verp7ichteten obliegenden Leistung durch Vorlage

einer Bescheinigung der Bezirksbauernkammer über den derzeitigen Ertragswert der Liegenschaft ersetzen. Vielmehr

muß der betreibende Gläubiger die Klage auf Feststellung dieses Wertes einbringen.
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